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Der Schutz der Nacht in der praktischen Umsetzung
am Beispiel des Sternenparks Rhon

Safeguarding the night in practice -
The example of the Rhén International Dark Sky Reserve

Sabine Frank, Sonja Gartner und Andreas Hanel

Zusammenfassung

Kinstliche nachtliche Beleuchtung erweist sich zunehmend als Problem fiir Tiere, Pflanzen, Okosysteme, menschliche Gesundheit, Energie-
verbrauch und die Sichtbarkeit des Sternenhimmels. Am Beispiel des Sternenparks Rhon sowie weiterer praxisrelevanter Anséatze zeigt der
Beitrag, wie ein Entgegenwirken gelingen kann; z. B. durch die Umsetzung selbstverpflichtender Beleuchtungsrichtlinien, zielgruppenspezifische
Planungshilfen sowie verbindliche Vorgaben in Bauleitverfahren. Kommunale Handlungsméglichkeiten zur Umsetzung in die Praxis ergeben
sich weiterhin Uber stédtebauliche Vertrage, das Bauordnungsrecht, Satzungen, Wettbewerbe, Ausschreibungen und Forderprogramme sowie
Umweltbildung und Kooperationen.

Sternenpark Rhon — Beleuchtungsrichtlinien — Planungshilfen — Umsetzungsmadglichkeiten — kiinstliche néchtliche Beleuchtung — kommunale
Handlungsmadglichkeiten

Abstract

Artificial light at night is increasingly becoming a problem for animals, plants, ecosystems, human health, energy consumption and the visibility of the
starry sky. Using the example of the Rhon International Dark Sky Reserve and other practical approaches, the article shows how countermeasures
can be taken, e. g. by implementing self-imposed lighting guidelines, providing target-group-specific planning aids and establishing binding require-
ments in urban land-use planning procedures. Municipal options for practical implementation further include urban development contracts, building
regulations, statutes, competitions, invitations to tender and funding programmes, as well as environmental education and cooperative ventures.

Rhon International Dark Sky Reserve — Lighting guidelines — Planning aids — Implementation options — Artificial light at night — Municipal options

Manuskripteinreichung: 15.2.2023, Annahme: 18.6.2023

1 Einleitung

Das 1991 gegriindete UNESCO-Biosphirenreservat Rhon (BSR
Rhoén; UNESCO - Organisation der Vereinten Nationen fir Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur) erstreckt sich Gber eine Fliche
von 2.433 km?* im Dreilindereck Hessen/Bayern/Thiiringen und
ist damit annahernd so grof§ wie das Saarland. Es zahlt zu den ab-
wechslungsreichsten Kulturlandschaften und Hotspots der biologi-
schen Vielfalt in Deutschland (vgl. Ackermann, Sachteleben 2012).
Gleichzeitig ist das BSR Rhon umgeben von grofieren Siedlungen
wie insbesondere der Stadt Fulda mit 70.000 Einwohnerinnen und
Einwohnern. Auf Grund der zentralen Lage in Deutschland und
der wachsenden wirtschaftlichen Bedeutung ist Fulda als Ober-
zentrum festgelegt (HMWEVW 2000).

Trotz der Nihe zu Fulda und anderen umliegenden groferen
Kommunen wie Meiningen im Osten oder Bad Neustadt im Stiiden
bietet die Rhon aufgrund ihrer Hohenlage und der relativ diinnen
Besiedlung natiirlich dunkle Nachtlandschaften mit einem ster-
nenreichen Himmel. Wie nur in wenigen Regionen Deutschlands
sind hier noch Phanomene wie die 2,5 Mio. Lichtjahre entfernte
Andromeda-Galaxie mit bloSem Auge sichtbar. Seit 2006 bietet die
korrespondierende Autorin astronomische Fithrungen mit dem
Ziel an, den Menschen die Schonheit des Sternenhimmels und
der Nachtlandschaft ohne technische Hilfsmittel wie Teleskope
zu vermitteln. Bei diesen Fihrungen fiel ihr das zunehmende
Verblassen lichtschwacherer Sterne auf, was sie dazu veranlasste,
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zundchst ehrenamtlich in Vortragen und im Rahmen der Fihrun-
gen den Einfluss von Kunstlicht auf den Sternenhimmel und die
Tierwelt zu thematisieren. Durch einen Zeitungsartikel erfuhr sie
2009 vom ersten Sternenpark Europas in Schottland und war von
der Idee begeistert.

Der vorliegende Beitrag beschreibt den Weg von der Idee zur
Umsetzung, nennt Hirden und zeigt auf, wie mehr Nachtschutz
auch ohne Zertifizierung und auferhalb von Schutzgebieten
gelingen kann. Es werden verschiedene freiwillige Mafnahmen
vorgestellt, aber auch wie die Vermeidung von Lichtimmissionen
rechtlich verbindlich gestaltet werden kann.

2 Geschichte des Sternenparks in der Rhon
2.1 Die Idee des Sternenparks

Zum Zeitpunkt der Ausweisung als BSR waren Lichtemissionen
noch nicht als naturschutzrelevantes Problem bekannt und damit
war die Vermeidung von Lichtverschmutzung noch kein relevantes
Thema. Die steigende negative Veranderung der Nachtlandschaft
durch immer mehr Kunstlichtquellen fiel den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern des Biosphirenreservates nicht auf. Im Rahmen
des Studiums im Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften
der Hochschule Fulda konnte die Autorin Kommilitoninnen
und Kommilitonen sowie die Studienleitung davon tberzeugen,
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ein Studienprojekt zur Realisierung eines Sternenparks in der
Gebietskulisse des BSR Rhon nach den Kriterien der International
Dark-Sky Association (IDA) zu erarbeiten.

Zum Abschluss dieses Studienprojekts wurde eine schriftliche
Ausarbeitung angefertigt. Darin wurden die Ziele und Aufga-
ben eines UNESCO-BSR (u.a. Schutz des Naturhaushalts sowie
nachhaltiges Wirtschaften und sanfter Tourismus) den Zielen
und Aufgaben eines Sternenparks gegeniibergestellt. Die Arbeit
kam zu dem Ergebnis, dass die Erginzung des BSR durch die
Einrichtung eines Schutzgebiets fiir eine von Kunstlicht weitge-
hend ungestorte Nachtlandschaft (,Sternenpark®) zum Schutz des
Naturhaushalts beitragen konnte. Zur Vermittlung des Anliegens in
der Offentlichkeit wurden neben 6kologischen auch kulturelle und
sozio6konomische Aspekte herausgearbeitet und die Bedeutung
der natiirlichen Nachtlandschaft bspw. fir die Erholung und das
Naturerleben, fiir Kunst und Kultur und die Astronomie wurde
hervorgehoben. Damit waren auch Ankniipfungspunkte an den
Bildungsauftrag des BSR sowie die groe Bedeutung fiir den sanf-
ten Tourismus gegeben. Die Ausarbeitung wurde anschliefend
der hessischen Verwaltungsstelle des BSR tbergeben. Einige Mo-
nate spiter wurden die Autorinnen und Autoren der Studie zur
Vorstellung der Idee in das Fachforum Wirtschaft und Tourismus
des Trigervereins des BSR gebeten. Es folgte der Auftrag, zunéchst
die Machbarkeit festzustellen. Hiermit wurde der Sprecher der
Fachgruppe Dark Sky der Vereinigung der Sternfreunde Deutsch-
land e.V.und Co-Autor dieses Beitrags, Dr. Andreas Hanel, als Experte
beauftragt.

2.2 Erste Messungen, Leuchtenkataster
und Beleuchtungsrichtlinien

Bereits erste Messungen der Himmelshelligkeit 2011 ergaben, dass
grofle Bereiche der Rhon noch iber natiirliche Nachtlandschaften
verfiigten. Mit der geplanten und zwischenzeitlich von den Rhoner
Landriten getroffenen Entscheidung auf Antragstellung verbun-
den waren neben den Messungen eine Machbarkeitsstudie, die Er-
fassung der offentlichen Beleuchtung in einem Leuchtenkataster
sowie eine breit angelegte Offentlichkeitsarbeit und Umweltbil-
dung. Wesentliches Kernelement war die von der IDA geforderte
Erstellung eines ,lighting management plan® (Beleuchtungsricht-
linien), der von ausreichend vielen Kommunen akzeptiert werden
musste — jedoch nicht nach Anzahl der Kommunen, sondern nach
Fliche und Einwohnerzahl, um eine grofftmogliche Abdeckung
zu erreichen.

Die Beleuchtungsrichtlinie gibt Empfehlungen zu Art und Um-
fang der Beleuchtung in den Kommunen des Sternenparks, sie kann
daher als die erste umfassende Strategie gegen Lichtverschmutzung
auf grofer Fliche in Deutschland betrachtet werden. Die Erstfas-
sung der Beleuchtungsrichtlinie der Rhon aus dem Jahr 2013 ba-
siert u.a. auf den Vorgaben des Dark Sky Program (Version 1.31)
der IDA von 2008 unter Zuhilfenahme der ,,Guidelines for Outdoor
Lighting in RASC Dark-Sky Preserves and IDA Dark Sky Places®
von 2012 (IDA 2012) und beinhaltet eine Musterbeschlussvorlage
fur die Kommunen (Hinel, Frank 2013). Sie wurde ahnlich ent-
wickelt wie die Beleuchtungsrichtlinien fiir den Naturpark West-
havelland (dort in Kooperation mit Claudia Hesse), der sich zum
damaligen Zeitpunkt ebenfalls im Prozess der Antragstellung zu
einem Sternenpark befand. In der Folge dienten die Beleuchtungs-
richtlinien, teils in vereinfachter Form, als Vorlage fir weitere Ster-
nenparks in Deutschland: Nationalpark Eifel, International Dark
Sky Park Winklmoosalm in den Bayerischen Alpen (2018), Ster-
nenstadt Fulda (2019), Sterneninseln Spiekeroog und Pellworm
in der Nordsee (2021) und weitere geplante Sternenparks. Einige
Kriterien dieser Richtlinie wie etwa die Begrenzung der Farbtem-
peratur wurden in der Qualititsoffensive Naturparke des Ver-
bands Deutscher Naturparke aufgenommen (Verband Deutscher
Naturparke e.V.2021).
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2.3 Akzeptanz und Vermittlung der
Beleuchtungsrichtlinien auf kommunaler Ebene

Eine grundlegende Voraussetzung fiir die Akzeptanz und Praktikabilitit
der Richtlinie waren die frithe Einbeziehung der lokalen Energiever-
sorger und Planer der 6ffentlichen Beleuchtung und Abstimmung mit
diesen, worauf die Vorstellung in den kommunalen Vertretungsorganen
folgte. Dadurch kamen die kommunalen Vertreterinnen und Vertreter
tiberwiegend erstmals in Kontakt mit dem Problem ,Lichtverschmut-
zung" Es zeigten sich bei den Entscheidungstragerinnen und -trigern
technische und rechtliche Unsicherheiten und teils Falschannahmen
beim Umgang mit Auffenbeleuchtung. Denn grundsitzlich besteht in
Deutschland auf kommunaler Seite keine allgemeine Beleuchtungspflicht
im 6ffentlichen Raum. Ausnahmen bilden Fulgingertiberwege nach §26
Strafenverkehrs-Ordnung (StVO) sowie Regelungen der StrafSengesetze
der Bundeslander Bayern, Berlin, Sachsen und Baden'Wiirttemberg. Fiir
Kommunen dieser Bundeslinder besteht aufler in Berlin (Stadt Berlin
2011: 59) innerdrtlich eine Pflicht zur Straenbeleuchtung im Rahmen
des Zumutbaren. Auch die von einer allgemeinen Beleuchtungspflicht
unabhingige Verkehrssicherungspflicht setzt keine allgemeine, flichen-
deckende und dauerhafte Beleuchtung voraus. SchliefSlich missen sich
Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer grundsétzlich auf die ortlichen
Gegebenheiten und Umweltbedingungen einstellen. §§3 und 17 der
StVO regeln die Anpassung der Geschwindigkeiten an die gegebenen
Sichtverhaltnisse und die Pflicht zur Ausstattung des Fahrzeugs oder
Fahrrads mit Beleuchtung; §§49aft. der StrafSenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung (StVZO) regeln die technischen Anforderungen an die jewei-
lige Fahrzeugbeleuchtung. Eine kommunale Verkehrssicherungspflicht
besteht nur im Einzelfall bei tiberraschend auftretenden Gefahrenquellen,
auf die sich Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer trotz Einhaltung
der gebotenen Vorsicht nicht einstellen kdnnen (vgl. Schroer etal.2019:
56£;Hanel etal. 2022). Mogliche Gefahrenstellen kénnen auch durch
lichtunabhingige Alternativen wie bauliche Anpassungen oder Markie-
rungen kenntlich gemacht werden. Fiir nachtliche Abschaltungen ist das
dafiir vorgesehene Verkehrszeichen 394 der StVO (roter Laternenring)
am Mast anzubringen.

In der Umsetzung der Beleuchtungsrichtlinie der Rhon erwies
sich anfanglich als problematisch, dass der Fokus der zu diesem
Zeitpunkt ebenfalls veroffentlichten Forderrichtlinien des Bundes
zur Umristung auf Leuchtdioden(LED)-Beleuchtung im Rahmen
der Klimaoffensive auf der Verwendung energieeffizienterer LED
lag, ohne dabei weitere Belange wie Naturschutzanliegen zu be-
ricksichtigen. Zudem werden seitens der Forderstellen Lichtpla-
nungen entsprechend der Norm DIN EN 13201 gefordert, obwohl
diese als Norm keine gesetzliche Regelung darstellt und aus ihr kei-
ne Rechtspflicht folgt, Beleuchtung zu installieren, ein bestimmtes
Beleuchtungsniveau und Gleichformigkeit zu erreichen oder Redu-
zierungen und Abschaltungen auszuschliefen. Zwischenzeitlich
wurde die Forderrichtlinie des Bundes angepasst; neben Effizienz
sind nun auch Insekten- und Naturschutzbelange zu berticksichti-
gen (BMU 2021; vgl. auch Kasten 1).

2.4 Antragstellung des
UNESCO-Biosphéarenreservats Rhon

Die geleisteten Vorarbeiten und insbesondere die Annahme der
Beleuchtungsrichtlinien durch die kommunalen Vertretungsorga-
ne als notwendige Voraussetzung fithrten letztlich dazu, dass im
Frithjahr 2014 ein Antrag auf Anerkennung als ,,International Dark
Sky Reserve® bei der IDA gestellt werden konnte. Im August 2014
wurde das UNESCO-BSR Rhon als International Dark Sky Reserve
(Biospharenreservat Rhon 2014) anerkannt. Zuvor waren im Feb-
ruar 2014 der Naturpark Westhavelland als International Dark Sky
Reserve und der Nationalpark Eifel vorlaufig als International Dark
Sky Park anerkannt worden. Im Jahr 2019 wurde die Stadt Fulda als
erste IDA International Dark Sky Community (Sternenstadt Fulda)
in Deutschland anerkannt (Stadt Fulda 2022).
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Kasten 1:
Box 1:

Im Projekt ,,Artenschutz durch umweltvertrég-
liche Beleuchtung (AuBe) — Tatort StraBen-
beleuchtung” (https://www.tatort-strassen
beleuchtung.de) werden transdisziplindr mit
Okologinnen und Okologen, Physikerinnen
und Physikern, einer Lichttechnikfirma, mit
Aktiven im Bereich Citizen Science sowie
mit Vertreterinnen und Vertretern von vier
Partnerkommunen neue StraBenleuchten
entwickelt und getestet, um das Insekten-
sterben an StraBenlaternen zu minimieren.
Die Partnerkommunen sind die Stadt Fulda,
Neuglobsow (Amt Gransee), Glilpe (Amt
Rhinow) und Krakow am See.

Die technische Umsetzung erfolgt durch
Abschirmung der Leuchten, so dass eine
Abstrahlung und Reflexion des Lichts im
Bereich der Flughéhe von Insekten sowie
auf angrenzende Biotope (unterschiedliche
Landdkosysteme, aber auch Gewasser und
Uferzonen) weitestgehend reduziert wird
(Abb. K1-1). Damit werden teilweise die Vor-
gaben aus dem Leitfaden des Bundesamtes
fur Naturschutz (BfN) zur Neugestaltung
und Umrustung von Beleuchtungsanlagen
im 6ffentlichen Raum (Schroer etal. 2019)
unter praxisnahen Bedingungen umgesetzt.

Fig. K1-1:
Versuchsdesign
In einem standardisierten BACI-Ansatz (be-
fore — after, control — impact; deutsch: vor-
her — nachher, Kontrolle — Wirkung) wird in
den vier Partnerkommunen getestet, ob die
Umristung der Leuchten tatséchlich den vermuteten positiven Effekt
auf die Insekten hat. Achtmal im Jahr werden in N&chten mit abnehmen-
dem Halbmond Insektenproben genommen und auf Ordnungsebene
bestimmt. Drei unterschiedliche Fallentypen kommen zum Einsatz:

Flugfensterfallen direkt unter den Leuchten, um abzuschatzen,
wie viele Insekten durch die Leuchten angezogen werden (Staub-
saugereffekt),

Emergenzfallen Gber beleuchteten Wasserflachen, um zu quanti-
fizieren, wie viele Insekten zeitgleich aus dem Wasser schliipfen,
Lichtfallen hinter dem StraBenzug mit den Versuchsleuchten, um
zu Uberprifen, ob es einen Barriereeffekt gibt.

Die gesammelten Proben werden vor und nach der Umristung ge-
nommen. Einige Leuchten bleiben im Originalzustand zur Bewertung
naturlicher Unterschiede zwischen den Jahren. Erste Forschungs-
ergebnisse sehen sehr vielversprechend aus.

Das Leibniz-Institut fir Gewasserdkologie und Binnenfischerei
forscht mit seinen Partnern seit vielen Jahren zum Thema Lichtver-
schmutzung. Das AuBe-Projekt bietet neben der Entwicklung und
Erprobung eines neuen Leuchtendesigns auch Umweltbildung und
blrgerwissenschaftliche Mitmachaktionen, um das Allgemeinwissen
Uber die heimische Insektenfauna und Auswirkungen von Beleuchtung
auf Okosysteme und Lebensrdume zu verbessern sowie Expertinnen

Das Konzept eines ,Dark Sky Reserve®ist ahnlich wie das Prin-
zip eines UNESCO-Biosphirenreservats aufgebaut, d.h., Kern-
zonen mit besonders schiitzenswerten Bereichen und weitgehend
natirlicher Nachtlandschaft sind umgeben von zwei Pufferzonen,
in denen sich Siedlungen befinden. Entsprechend enthalten auch
die zugehorigen Beleuchtungsrichtlinien nach Zonen gestaffelte
Beleuchtungsvorgaben. Durch den jahrlich bei der IDA zu erstat-
tenden Jahresbericht erfolgt eine kontinuierliche Dokumentation
der Umsetzung und Weiterentwicklung.
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Das Projekt ,,Artenschutz durch umweltvertragliche Beleuchtung (AuBe) - Tatort StraBenbeleuchtung.
The “Species protection through environmentally friendly lighting (AuBe) — Tatort Streetlight” project.

Abb. K1-1: Der Entwurf der StraBenbeleuchtung zielt auf eine Lichtverteilungskurve mit
Lichtstdrke von 0 Candela (cd) im Nichtzielbereich ab, um Lichtemissionen in der
Flughdhe von Insekten méglichst zu vermeiden, um die Anziehung von Insekten
und die Zerstérung ihrer Lebensraume zu verringern und um gleichzeitig eine an-
gemessene hachtliche Beleuchtung in Wohngebieten zu gewahrleisten: a) StraBe
mit bisheriger Beleuchtung, b) StraBe mit neu entwickelter Beleuchtung. Verandert
nach Schroer etal. (2021).

Road lighting design aiming at a strict light distribution curve with a luminous intensity of
0 Candela (cd) in nontarget areas in order to avoid light emissions at the flight height of
insects as much as possible and to reduce insect attraction and habitat fragmentation
while providing adequate night-time illumination in residential areas: a) street with previous
lighting, b) street with newly developed lighting. Modified after Schroer etal. (2021).

und Experten in die Bestimmung von Insekten einzubinden. Die
Umweltbildung wird durch den Naturpark Nossentiner/Schwinzer
Heide, das Stechlinsee-Center in Neuglobsow, das Umweltzentrum
Fulda und den NABU Westhavelland unterstitzt. Das AuBe-Projekt
wird im Bundesprogramm Biologische Vielfalt durch das BfN mit
Mitteln des Bundesministeriums fiir Umwelt, Naturschutz, nukleare
Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) geférdert.
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Aufgrund des Preisverfalls der energieeffizienten LED-Technik
sind mittlerweile hohe Lichtmengen fir jedermann leicht ver-
figbar und werden oft unnétigerweise eingesetzt. Neue Anwen-
dungen wie Solarleuchten als Gartendekoration fithren zudem zu
einem verinderten Konsumverhalten und damit zu zusitzlicher
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Lichtverschmutzung. Diese Veranderun-
gen fihren zu Konflikten mit den Zielen
des Sternenparks sowie mit 6ffentlich-recht-
lichen Bestimmungen, z.B. aus dem Bun-
des-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
und Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG).
Daraus wuchs die Erkenntnis, dass die Be-
leuchtungsrichtlinien insbesondere fiir den
planerischen, gewerblichen und hiuslichen
Bereich nicht ausreichend anwendungsori-
entiert beschrieben sind.

Seit 2017 wurden daher von der Fachstel-
le Sternenpark Rhon beim Landkreis Fulda
in Zusammenarbeit mit der Fachgruppe
Dark Sky der Vereinigung der Sternfreun-
de finf technische Planungshilfen und
Informationsgrafiken fir unterschiedliche
Anwendungszwecke entwickelt und als Ko-
operationsprojekt des UNESCO-BSR Rhon
und der fiinf Rhon-Landkreise herausgege-
ben (Biosphérenreservat Rhon 2019):

o Offentliche Strafen, Wege und Parkplitze*  Abb.1:
(Kommunen),
® L Arbeitsstitten, Parkplitze und Werbean-  Fig. 1:

lagen“ (Unternehmen und Kommunen),
® _Haus und Garten®
e Sportstitten”(Kommunen und Betreiber),
e  Kirchen und Denkmaler® (Kommunen und Kirchen).

Die Planungshilfen konkretisieren die Beleuchtungsrichtlinie und
konnen auch auferhalb des Sternenparks Rhon von Bauherrinnen
und Bauherren sowie Planerinnen und Planern angewendet wer-
den. Sie kénnen auch zur Ausgestaltung von Forderprogrammen,
Ausschreibungen oder Genehmigungen herangezogen werden.
Weitere Hinweise zur Gestaltung einer umwelt- und naturschutz-
freundlichen Beleuchtung und zum Betrieb von Beleuchtungs-
anlagen werden u.a. von Schroer etal. (2019: S9£.) gegeben.

4 Best-Practice-Ansitze
4.1 Lichtleitlinie fiir Kommunen

Unter anderem auf Grund aktueller Entwicklungen — z.B. mit
Blick auf die Anderung des BNatSchG oder die Notwendigkeit der
Energieeinsparung — suchen Kommunen nach Konzepten fiir einen
nachhaltigen Umgang mit nichtlicher Beleuchtung (Abb.1,2). Da-
fiir wurde seit 2020 eine Muster-Lichtleitlinie entwickelt (Hanel
etal. 2022), in die die technischen Vorgaben der Planungshilfen
sowie weitere Bestimmungen zur Vermeidung von Lichtimmissio-
nen einflossen und die allen Kommunen als Grundlage fiir eigene
Beleuchtungskonzepte oder Lichtsatzungen zur Verfiigung gestellt
wird. So griff die Gemeinde Biebergemiind (ca. 40 km nordéstlich
von Frankfurt am Main gelegen) die Muster-Lichtleitlinie auf und
integrierte sie in Verbindung mit einem Maffnahmenkonzept in
ein nachhaltiges Beleuchtungskonzept (Gemeinde Biebergemiind
2022), das sowohl als Leitlinie fiir die 6ffentliche Beleuchtung als
auch als Handlungsempfehlung fiir den privaten und gewerbli-
chen Bereich dienen soll. Es gilt fiir die offentliche Beleuchtung
selbstverpflichtend, zudem finden die Vorgaben Berticksichtigung
in Festsetzungen von Bebauungsplinen und Baugenehmigungen,
bspw. in Bezug auf Aspekte wie Farbtemperatur, Lichtlenkung und
Lichtpunkthohe. Eine weitere darin aufgefithrte MafSnahme be-
steht darin, dass sich z.B. Kiuferinnen und Kiufer kommunaler
Grundsticke tiber den Kaufvertrag zum riicksichtsvollen Umgang
mit Kunstlicht im Sinne des Beleuchtungskonzepts verpflichten
mussen.
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Anforderungen an eine nachhaltige Beleuchtung:

o>

Zielgerichtet
beleuchten

wwrw.biosphaerenreservat-rhoen de/sternenpark

Biosphiirenreservat
Rhiin

®

+

>

Helligkeit
reduzieren

>

Lichtfarbe
bis 3000 K

Grafik: Carsten Przygoda | 2018 | www.sternenpark-schwaebische-alb.de

Bedarfsorientiert
beleuchten

Schematische Darstellung der Grundsatze einer moglichst umweltschonenden Be-
leuchtung. (Quelle: UNESCO-Biosphérenreservat Rhén, Graphik: Carsten Przygoda)

Schematic representation of the principles guiding efforts to make lighting as environ-
mentally friendly as possible. (Source: UNESCO Biosphere Reserve Rhon, graphic:
Carsten Przygoda)

4.2 Berucksichtigung der technischen
Planungshilfen im Bauleitplanungs-
und Bauordnungsrecht

Nach Veroffentlichung der Planungshilfen wurde von einigen
Kommunen nachgefragt, wie ,Lichtnutzung® auf kommunaler
Ebene verbindlicher gestaltet werden kann. Unter anderem in Zu-
sammenarbeit mit dem Fachdienst fiir Rechtsangelegenheiten des
Landkreises Fulda und dem Institut fiir Umwelt- und Planungs-
recht Miinster wurde auf Grund dieser Nachfragen ein entspre-
chender Malnahmenkatalog (Roth etal. 2020) erarbeitet. Der
Mafinahmenkatalog beschreibt Moglichkeiten der Kommunen, der
Landkreise und der Triger offentlicher Belange (TOB), technische
Vorgaben in Beurteilungen, Stellungnahmen und Genehmigungen
einzubeziehen. Insbesondere beinhaltet er rechtmifige und rechts-
sichere Formulierungen fiir Bauleitpline und Baugenehmigungen
und macht Vorschlage, wie tiber das Satzungsrecht, kommunale
Grundstiickskaufvertriage, Ausschreibungen, Forderprogramme
und Informationen frithzeitig auf die ortliche Lichtplanung einge-
wirkt werden kann. Vertiefend und mit Textbeispielen werden die
kommunalen Handlungsméglichkeiten zur Vermeidung unnétiger
Lichtimmissionen sowohl im Schnellbrief als auch im Sonderdruck
des Informationsdiensts Umweltrecht e. V. (Huggins etal. 2021) be-
schrieben (des Weiteren siche bspw. SMEKUL 2022).

Festsetzungen in Bebauungsplanen sind demgemafs moglich
fir die in §1 Abs.6 Baugesetzbuch (BauGB) genannten Belange
und deren inhaltliche Rechtfertigung, die sich aus den gesetzlichen
Schutzanforderungen gemaf§ §§ 13 ff., 44 BNatSchG sowie §22
Abs. 1 BImSchG ergibt:

® §9 Abs.1 Nr.20 BauGB (Festsetzungen von Maffnahmen zum
Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft),

® §9 Abs.1 Nr.24 BauGB (bauliche und sonstige technische Vorkeh-
rungen zum Schutz, zur Vermeidung oder Minderung schadlicher
Umwelteinwirkungen nach BImSchG).

Dariiberhinausgehende Regelungen konnen in stidtebaulichen

Vertrigen gemafl § 11 BauGB getroffen werden. Zudem koén-
nen Ortliche Bauvorschriften wie insbesondere Gestaltungs- und

NATUR UND LANDSCHAFT — 98. Jahrgang (2023) — Ausgabe 9/10



Der Schutz der Nacht am Beispiel des Sternenparks Rhon

Werbeanlagensatzungen erlassen werden.
Auflagen in Baugenehmigungen erfolgen
auf der Grundlage, dass die Einhaltung u.a.
der generellen Vermeidungs- und Minimie-
rungspflicht gemaf §22 Abs.1 BImSchG
sowie allgemein der naturschutzrechtlichen
Verpflichtungen (u.a.§ 44 Abs. 1 BNatSchG)
sichergestellt sein muss. Zudem sind die
bauordnungsrechtlichen Anforderungen
an Werbeanlagen sowie landesrechtliche
Vorschriften zu beachten (z.B. Art. 11a Baye-
risches Naturschutzgesetz — BayNatSchG, § 21
Naturschutzgesetz Baden-Wiirttemberg —
NatSchG BW sowie §§ 4, 35 Hessisches Na-
turschutzgesetz — HeNatG).

Im Rahmen der Nationalen Klimaschutz-
initiative wird der Einbau energetisch ef
fizienter Beleuchtungstechnik auch bei
der Umristung von Flutlichtanlagen fir
Sportstitten geférdert. Bis zur Anderung
Ende 2021 (BMU 2021), die festlegte, dass
kein Licht in den oberen Halbraum strahlen
darf, und die Farbtemperatur auf 4.000 Kel-
vin begrenzte, wurde es jedoch versiumt,
hierbei auch den Landschafts-, Arten- und
Immissionsschutz (vgl. LAT 2012) ausrei-
chend zu beriicksichtigen, obwohl gerade
Sportstitten hiufig in okologisch sensib-
len Auenbereichen liegen oder an diese
angrenzen. Daher fithren Umriistungen
naturschutzfachlich und auch fir Anwoh-
nerinnen und Anwohner oftmals zu einer
Verschlechterung, da die Lichtmenge an-
steigt, sehr hohe Farbtemperaturen gewihlt

werden und Fehler bei der Lichtlenkung  Abb.2:
fir eine starke Aufhellung der Umgebung

sorgen. Die auf diese Weise kostenintensiv
errichtete Uberbeleuchtung wird noch fiir

viele Jahre ein erhebliches Problem im Ar-  Fig.2:

tenschutz darstellen (Hanel, Frank 2022).

Vor diesem Hintergrund hat sich die
Sportforderung des Landkreises Fulda frith-
zeitig entschieden, zumindest den Eigenanteil an Fordermitteln
nur dann zuzusagen, wenn die Umriistung auch unter Berticksich-
tigung der immissions- und naturschutzrechtlichen Vorgaben auf
Grundlage der Planungshilfe fiir Kommunen und Betreiber ,,Um-
weltvertragliche Auenbeleuchtung an Sportstitten® (Biospharen-
reservat Rhon 2019) erfolgt.

Die Industrie- und Handelskammer Fulda (IHK Fulda) beurteilt
den Sternenpark Rhon und die Sternenstadt Fulda als Mehrwert
fir die Region mit touristischem Wertschopfungspotenzial und
als Standortvorteil auf Grund héherer Lebensqualitit durch we-
niger Lichtverschmutzung. Mit dem Pradikat #lichtbewusstsein
(Abb.3, S.466) zeichnet sie deshalb gemeinsam mit der Stadt und
dem Landkreis Fulda Unternehmen aus, die beim Einsatz von Au-
Benbeleuchtung den Schutz der Nacht beriicksichtigen. Mit Hilfe
einer eigens erstellten Website (IHK 2022) sowie mit Informations-
materialien und personlicher Beratung werden die Bewerber an
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Die néachtliche Abschaltung der éffentlichen Beleuchtung in Tann (Rhén) sorgt
fiir eine starke Reduzierung von Lichtemissionen: a) ohne Abschaltung, b) mit
Abschaltung der 6ffentlichen Beleuchtung (es verbleibt die private und gewerb-
liche Beleuchtung). (Fotos: Andreas Hanel)

Switching off public lighting in Tann (Rhén) at night delivers a major reduction in light
emission and exposure: a) before, b) after switching off public lighting (private and
commercial lighting remains).

die Zertifizierungskriterien herangefiihrt. Der Landkreis Fulda
stellt aus eigenen Fordergeldern fiir Biodiversitat finanzielle Mit-
tel fiir die Umristungen bereit. Mit dieser Kooperation konnen
Unternehmen sehr gut erreicht werden, zumal sich viele Betriebe
in ihrem Firmenprofil bereits der Nachhaltigkeit verschrieben ha-
ben. Die umgeristeten Betriebe dienen wiederum als Vorbild fiir
andere Unternehmen.

Von grundlegender Bedeutung bei der Vermeidung von Lichtver-
schmutzung sind Offentlichkeitsarbeit und Umweltbildung. Als
offentlichkeitswirksame Maffnahmen werden neben fachkundigem
Informationsmaterial im BSR Rhén regelmafig Informationsvor-
trige zum Thema Lichtverschmutzung angeboten. Weitere Mafs-
nahmen sind die Sternenfithrungen sowie die jahrlich stattfinden-
de Aktion ,,Licht aus, Sterne an“ (Biospharenreservat Rhon 2022).
Dabei handelt es sich sowohl lokal als auch bundeslinderibergrei-
fend um eine Aktion, bei der ein Wochenende lang die 6ffentliche
Beleuchtung ausgeschaltet bleibt.
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In fachlicher Hinsicht wird der Sternen-
park Rhon zudem unterstiitzt durch die
Fachgruppe Dark Sky der Vereinigung der
Sternfreunde Deutschland (Vereinigung
der Sternfreunde e.V. 2022) und durch das
2022 gegriindete Hessische Netzwerk gegen
Lichtverschmutzung (Hessisches Netzwerk
gegen Lichtverschmutzung — Fachverband
fir Auffenbeleuchtung 2023).

5 Umsetzungshindernisse
in Kommunen und Landkreisen

Zwar lasst sich feststellen, dass in immer
mehr Kommunen reglementierende Fest-
setzungen in neuen Bebauungsplinen ge-
troffen werden. Auf Ebene der Baugeneh-
migungen und bei der Errichtung bauge-
nehmigungsfreier Beleuchtung oder nicht
genehmigungspflichtiger Anlagen gemaf§
§22 Abs.1 BImSchG sowie im Umgang
mit bereits bestehender Uberbeleuchtung

gibt es hingegen groffe Handlungsdefi- Abb.3:
zite. Wesentliche Hindernisse, die sich
bei der Vermeidung und Reduktion von  Fig. 3:

Lichtverschmutzung fir die unteren Na-
turschutzbehorden ergeben, bestehen in
Personalmangel, fehlendem Bewusstsein
und unzureichendem Wissensstand hinsichtlich der 6kologischen
Auswirkungen, der rechtlichen Vorgaben, der technischen Kom-
ponenten (Fachbegriffe etc.) und des am Markt erhaltlichen Pro-
duktsortiments sowie in mangelnder Kenntnis lichtunabhingiger
Losungen. Weitere Probleme bestehen z.B. beziiglich interner Be-
teiligungs- und Informationspflichten zwischen Bau- und Natur-
schutzbehorden.

6 Fazit

Der Beitrag zeigt, dass es bereits seit vielen Jahren gelingt, Licht-
verschmutzung zu reduzieren, wenn engagierte Akteure sich dafir
einsetzen. Wissenschaftliche Erkenntnisse fir fundierte Begriindun-
gen liegen vor (Schroer etal. 2019; Schroter-Schlaack etal. 2020).
Ebenso sind viele rechtliche, planerische und technische Moglich-
keiten bekannt, mit deren Hilfe sich Lichtreduktion in der Praxis
umsetzen lasst.

7 Literatur

Ackermann W., Sachteleben J. (2012): Identifizierung der Hotspots der
biologischen Vielfalt in Deutschland. BEN-Skripten 315: 113 S.

Biosphirenreservat Rhon (2014): Application for designation as International
Dark Sky Reserve. Rhon UNESCO Biosphere Reserve. Fulda: 75 +328.
https://bit.ly/darksky Antrag (aufgerufen am 26.10.2022).

Biosphirenreservat Rhon (2019): Riicksichtsvolle Beleuchtung fiir Mensch
und Natur. Broschiiren: Planungshilfen fiir umweltvertrigliche Au-
Benbeleuchtung. https:/bit.ly/BR-Rhoen-Beleuchtung (aufgerufen am
26.10.2022).

Biosphirenreservat Rhon (2022): Dem Himmel so nah: Rhéner Sternen-
parkwochen vom 12. bis 28. August 2022. https:/bit.ly/BR-Rhoen-Ster-
nenparkwochen-2022 (aufgerufen am 28.10.2022).

BMU/Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
(2021): Technischer Annex (TA) zur Kommunalrichtlinie im Rahmen der

466

Pradikat #licht b'ewussfséinj

.

" “erlichen an -
‘Max Mustermann GmbH

fur-den z der Nacht, -

Pradikat #lichtbewusstsein: Urkunde fiir pramierte Unternehmen. (Quelle: IHK
Fulda/Landkreis Fulda)
#lichtbewusstsein (light awareness) certificate for award-winning companies. (Source:
IHK Fulda/Fulda county)

Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI). BMU. Berlin: 23 S. https://bit.ly/
BMU-Kom-RL-Annex (aufgerufen am 26.10.2022).

Gemeinde Biebergemiind (2022): Beleuchtungskonzept der Gemeinde
Biebergemiind. Gemeindevertretung. Biebergemiind: 11 S. https:/bit.ly/
Beleuchtung-Biebergemuend (aufgerufen am 28.10.2022).

Hinel A., Frank S. (2013): Sternenpark im Biospharenreservat Rhon.
Handreichung fiir Kommunen. Regionale Arbeitsgemeinschaft Rhon
(ARGE Rhén). Meiningen: 31 S. https://bit.ly/BR-Rhoen-Beleuchtungs-RL
(aufgerufen am 15.02.2023).

Hanel A.,Frank S. (2022): Was ist insektenfreundliche Beleuchtung? https://bit.
ly/BR-Rhoen-insektenfreundliche-Beleuchtung (aufgerufen am 26.10.2022).

Hinel A.,Frank S.,Huggins B. (2022): Muster-Lichtleitlinie. 10 S. https:/bit.
ly/BR-Rhoen-Muster-Lichtleitlinie (aufgerufen am 26.10.2022).

Hessisches Netzwerk gegen Lichtverschmutzung — Fachverband fiir Auffen-
beleuchtung (2023): Hessisches Netzwerk gegen Lichtverschmutzung.
https://www.lichtverschmutzung-hessen.de (aufgerufen am 28.10.2022).

HMWEVW/Hessisches Ministerium fiir Wirtschaft, Energie, Verkehr und
Wohnen (2020): Landesentwicklungsplan Hessen 2020 — Raumstruktur,
Zentrale Orte und Grofflachiger Einzelhandel. HMWEVW. Wiesbaden:
27 S. https://bit.ly/LEP-Hessen (aufgerufen am 7.4.2023).

Huggins B., Girtner S. etal. (2021): Der Schutz der Nacht als Pflichtauf:
gabe. Erweiterter Beitrag aus dem Schnellbrief 229. Informationsdienst
Umweltrecht e. V. 8 S. https://bit.ly/IDUR-Schutz-der-Nacht (aufgerufen
am 28.10.2022).

IDA/International Dark Sky Organization (2012): Guidelines for outdoor
lighting in RASC dark-sky preserves and IDA dark sky places (RASC-DSP-
GOL, IDA-DSP-GOL). 37 S. https://bit.ly/Guidelines-for-outdoor-lighting
(aufgerufen am 26.10.2022).

IHK/Industrie- und Handelskammer (2022): Pradikat #lichtbewusstseim.
https://bit.ly/IHK-Lichtbewusstsein (aufgerufen am 28.10.2022).

LAI/Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft fiir Immissionsschutz (2012): Hinweise
zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen. Beschluss
der LAI vom 13.9.2012. LAIL Miinchen. https://bit.ly/LAI-Lichthinweise
(aufgerufen am 26.10.2022).

NATUR UND LANDSCHAFT — 98. Jahrgang (2023) — Ausgabe 9/10


https://www.bfn.de/sites/default/files/2021-04/F_E_fertig_verkleinert.pdf
https://bit.ly/darksky_Antrag
https://bit.ly/BR-Rhoen-Beleuchtung
https://bit.ly/BR-Rhoen-Sternenparkwochen-2022
https://bit.ly/BR-Rhoen-Sternenparkwochen-2022
https://bit.ly/BMU-Kom-RL-Annex
https://bit.ly/BMU-Kom-RL-Annex
https://bit.ly/Beleuchtung-Biebergemuend
https://bit.ly/Beleuchtung-Biebergemuend
https://bit.ly/BR-Rhoen-Beleuchtungs-RL
https://bit.ly/BR-Rhoen-insektenfreundliche-Beleuchtung
https://bit.ly/BR-Rhoen-insektenfreundliche-Beleuchtung
https://bit.ly/BR-Rhoen-Muster-Lichtleitlinie
https://bit.ly/BR-Rhoen-Muster-Lichtleitlinie
https://www.lichtverschmutzung-hessen.de
https://bit.ly/LEP-Hessen
https://bit.ly/IDUR-Schutz-der-Nacht
https://bit.ly/Guidelines-for-outdoor-lighting 
https://bit.ly/IHK-Lichtbewusstsein
https://bit.ly/LAI-Lichthinweise

Der Schutz der Nacht am Beispiel des Sternenparks Rhon

Roth B.,Frank S. etal. (2020): Vermeidung von Lichtimmissionen — Moglich-
keiten der Kommunen, Landkreise und Trager offentlicher Belange — Be-
riicksichtigung und Einbeziehung der technischen Vorgaben zum Schutz
der Nacht in die Beurteilungs-, Stellungnahme- und Genehmigungspraxis.
Landkreis Fulda, Fachstelle Sternenpark im UNESCO-Biosphirenreservat
Rhon. Fulda: 4 S. https://bit.ly/BR-Rhoen-Planungshilfen (aufgerufen am
26.10.2022).

Schroer S., Huggins B. etal. (2019): Leitfaden zur Neugestaltung und Um-
ristung von Auflenbeleuchtungsanlagen — Anforderungen an eine nach-
haltige Auenbeleuchtung. BfN-Skripten 543: 97 S. DOI: 10.19217/skr543

Schroter-Schlaack C., Schulter-Romer N., Revermann C. (2020): Lichtver-
schmutzung — Ausmaf3, gesellschaftliche und 6kologische Auswirkungen
sowie Handlungsansitze. Endbericht. TAB-Arbeitsbericht Nr. 186. Biiro
fur Technikfolgen-Abschitzung beim Deutschen Bundestag. Berlin: 196 S.
DOI: 10.5445/IR/1000121964

SMEKUL/Sichsisches Staatsministerium fiir Energie, Klimaschutz, Umwelt
und Landwirtschaft (2022): Mdgliche Einflussnahme durch Kommunen.
https://bit.ly/Einfluss-Lichtimmissionen (aufgerufen am 28.10.2022).

Stadt Berlin, Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
(2011): Lichtkonzept. https:/bit.ly/Berlin-Lichtkonzept (aufgerufen am
28.10.2022).

Stadt Fulda (2022): Fulda ist erste deutsche Sternenstadt. https:/www.
sternenstadt-fulda.de (aufgerufen am 28.10.2022).

Verband Deutscher Naturparke e. V. (2021): Qualititsoffensive Naturparke.
4. Phase 2021 -2025. Verband Deutscher Naturparke e.V. Bonn: 108 S.
https://bit.ly/VDN-Qualitaetsoffensive (aufgerufen am 26.10.2022).

Vereinigung der Sternfreunde e.V. (2022): Dark sky. https://sternfreunde.
de/astronomie-als-hobby/die-vds-fachgruppen/dark-sky/ (aufgerufen am
28.10.2022).

Sabine Frank, B.A.

Fachstelle Sternenpark Rhon beim Landkreis Fulda
WorthstraBe 15

36037 Fulda

E-Mail: sabine.frank@landkreis-fulda.de

Amateurastronomin, Sternenflihrerin und ehrenamtlich
engagiert im Natur- und Nachtschutz. Verwaltungsausbil-
dung, langjahriger Auslandsaufenthalt in GroBbritannien,
Studium der Sozial- und Kulturwissenschaften. Initiatorin
und Wegbereiterin des International Dark Sky Reserve
Rhén. Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt in der Koordination
und Weiterentwicklung des Sternenparks Rhon, insbe-
/‘-‘ sondere in der Reduzierung der Lichtverschmutzung, z. B.

durch rechtliche und technische Beratung von Kommunen,
politischen Entscheidungstrégerinnen und -tragern und Unternehmen,
durch Entwicklung von Informationsmaterialien, Informationsvortrage zum
Thema Lichtverschmutzung und Entwicklung von Ideen zum Erleben der
Naturnacht.

Sonja Gartner,

Dipl.-Ing. Landschaftsplanung und Umweltentwicklung
Ludwigsburger StraBe 14

55122 Mainz

E-Mail: sonja.gaertner@online.de

Dr. Andreas Hénel

Fachgruppe Dark Sky der Vereinigung der Sternfreunde/
Kommission Lichtverschmutzung

der Astronomischen Gesellschaft

Am Sportplatz 7

49124 Georgsmarienhiitte

E-Mail: ahaenel@uos.de

NATUR UND LANDSCHAFT — 98. Jahrgang (2023) — Ausgabe 9/10

Anzeige

Sternenpark Rhén

www.biosphaerenreservat-rhoen.de

Biosphiirenrese

Rhin

)
o
c
Q
o
L
-
™
L
©
Q.
c
)
=
-
)
]
7
3
S
3

Die

mrk

467


https://bit.ly/BR-Rhoen-Planungshilfen 
https://doi.org/10.19217/skr543
https://doi.org/10.5445/IR/1000121964
https://bit.ly/Einfluss-Lichtimmissionen
https://bit.ly/Berlin-Lichtkonzept
https://www.sternenstadt-fulda.de
https://www.sternenstadt-fulda.de
https://bit.ly/VDN-Qualitaetsoffensive
https://sternfreunde.de/astronomie-als-hobby/die-vds-fachgruppen/dark-sky/
https://sternfreunde.de/astronomie-als-hobby/die-vds-fachgruppen/dark-sky/
mailto:sabine.frank%40landkreis-fulda.de?subject=
mailto:sonja.gaertner%40online.de?subject=
mailto:ahaenel%40uos.de?subject=

	Der Schutz der Nacht in der praktischen Umsetzungam Beispiel des Sternenparks Rhön
	Zusammenfassung
	Abstract
	1	Einleitung
	2	Geschichte des Sternenparks in der Rhön
	2.1	Die Idee des Sternenparks
	2.2	Erste Messungen, Leuchtenkataster und Beleuchtungsrichtlinien
	2.3	Akzeptanz und Vermittlung der Beleuchtungsrichtlinien auf kommunaler Ebene
	2.4	Antragstellung des UNESCO-Biosphärenreservats Rhön

	3	Weiterentwicklung der Beleuchtungsrichtlinie – technische Planungshilfen für spezifische Anwendungsfälle
	4	Best-Practice-Ansätze
	4.1	Lichtleitlinie für Kommunen
	4.2	Berücksichtigung der technischen Planungshilfen im Bauleitplanungs- und Bauordnungsrecht
	4.3	Eigene Fördervorgaben für Sportstätten
	4.4	Zertifizierung von „lichtbewussten“ Unternehmen
	4.5	Öffentlichkeitsarbeit und Kooperationen

	5	Umsetzungshindernisse in Kommunen und Landkreisen
	6	Fazit
	7	Literatur




